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Landeshauptstadt Stuttgart 
Referat Jugend und Bildung 
GZ: JB 

GRDrs 192/2019 
      
 

Stuttgart, 13.01.2020 

Investitionszuschuss für den Apfelbäumchen e.V., Schwabstr. 69, 
70197 Stuttgart - Erweiterung der Kindertageseinrichtung, Birkenwald-
str. 213 a-d, 70191 Stuttgart 

Beschlussvorlage 

Vorlage an zur Sitzungsart Sitzungstermin 

Jugendhilfeausschuss 
      

Beschlussfassung 
      

öffentlich 
      

10.02.2020 
      

      

Beschlussantrag 

 
1. Der Apfelbäumchen e.V., Schwabstr. 69, 70197 Stuttgart erhält für die Erweiterung 

der Kindertageseinrichtung, Birkenwaldstr. 213 a-d, 70191 Stuttgart einen Investiti-
onszuschuss in Höhe von 75 % der anrechenbaren Kosten. Der städtische Zuschuss 
beträgt max. 78.739,00 Euro. 

 
2. Für die Bewilligung gelten die Allgemeinen Nebenbestimmungen zum Zuwendungs-

bescheid im Sinne von § 36 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes für Baden-
Württemberg (LVwVfG). 
 

3. Die Verwaltung wird ermächtigt, den genauen Betrag nach Vorliegen der Kostenfest-
stellung festzusetzen. 

 
4. Die Auszahlungen in Höhe von max. 78.739,00 Euro werden im Teilfinanzhaushalt 

510, Jugendamt, Projekt-Nr. 7.519365, Sonstige Investitionen Kitas (Kita-Ausbau), 
Ausz.Gr. 7873 Bau (Pauschale), gedeckt. 

 

Kurzfassung der Begründung

Die Kindertageseinrichtung wird um eine Kleinkindgruppe erweitert. Hierfür ist der 
Durchbruch von der bestehenden Einrichtung in eine angrenzende Ladeneinheit vorge-
sehen. Die ehemaligen Verkaufsflächen müssen entsprechend an die Vorgaben einer 
Kindertageseinrichtung angepasst werden. Zudem sind vom KVJS geforderte Anpas-
sungen im Außenbereich erforderlich. 
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Stellungnahme Hochbauamt 
 

Die vom Träger aufgeführten Gesamtkosten in Höhe von 174.984,05 Euro liegen im 
Rahmen vergleichbarer städtischer Projekte und sind daher für die beschriebene Auf-
gabe angemessen. 
 

Finanzielle Auswirkungen 

Das Gesamtvolumen der Maßnahme i.H.v. 174.984,05 Euro basiert auf einer aktuellen 
Kostenschätzung. Für die Maßnahme wird voraussichtlich ein Bundesmittelzuschuss 
i.H.v. 70.000,00 Euro gewährt, der bei der Berechnung des städt. Zuschusses bereits be-
rücksichtigt wurde. Die Mittel für das Projekt wurde in den Doppelhaushalten 2018/2019 
und 2020/2021 bereitgestellt. 
 
Für den Vollzug werden Mittel i.H.v. max. 78.739,00 Euro aus der Kita-Ausbaupauschale 
auf das Projekt 7.513161 umgesetzt. 
  

Einmalige Kosten Laufende Folgekosten jährlich 

Gesamtkosten der 
Maßnahme 

174.984,05 Euro Laufende Aufwendun-
gen 

Euro 

Objektbezogene  
Einnahmen 

- Euro Laufende Erträge Euro 

Städt. Zuschuss (gerundet) max. 78.739,00 Euro Folgelasten Euro 

Mittel im Haushaltsplan / Finanzplanung  

veranschlagt                                       Ja Noch zu veranschla-
gen 

Euro 

 

Mitzeichnung der beteiligten Stellen: 

- 

Vorliegende Anfragen/Anträge: 

- 
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Erledigte Anfragen/Anträge: 
- 

 
Isabel Fezer 
Bürgermeisterin 

Anlagen 

- 
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Anlage 1 zu GRDrs 192/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


